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1 Präambel 

Im Bestreben, die Ziele des Jagdgesetzes im Bereich Ausscheidung und Überwachung von eidgenössischen 
VVildtierschutzgebieten (eidg. Jagdbanngebiete sowie Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und 
nationaler Bedeutung) gemeinsam und auf eine effektive sowie effiziente Weise zu erreichen, schliessen die 
Parteien die vorliegende Programmvereinbarung ab. 

Hintergründe der Vereinbarung (Planungsgrundlagen) 

Eingabe des Kantons vom 28. März 2019 (im Rahmen dieses Programms beantragter Bundesbeitrag: 
CHF 222500.— (Total Eingabe Kanton inklusiv fixierte Fläche) 

Die eidg. Wild- und VVasservogelschutzgebiete nehmen im Hinblick auf die Programmvereinbarungen eine Son-
derstellung ein. Die Gründe sind die folgenden: erstens sind die Aufgaben und Pflichten der Kantone, welche 
rechtlich festgelegte Abgeltungen auslösen, sehr detailliert in den beiden Verordnungen VEJ (Eidgenössische 
Jagdbanngebiete) sowie VVZVV (Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung) 
aufgeführt; zweitens ist die Anzahl Gebiete, deren Grösse, Bedeutung und spezifische Zielsetzung je in den 
Anhängen 1 und 2 der beiden Verordnungen perimeterscharf und abschliessend geregelt. Eine Änderung be-
dürfte der Zustimmung des betroffenen Kantons sowie des Gesamtbundesrates. Der Berechnungsmodus für die 
Abgeltungen und der verbleibende Verhandlungsspielraum ist in den fachspezifischen Erläuterungen zur Pro-
grammvereinbarung im Bereich eidg. Wildtierschutzgebiete (Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbe-
reich, Teil 4) erläutert. 

2 Rechtliche Grundlagen  

Grundlage dieser Programmvereinbarung sind von Seiten des Bundes: 

• Art. 46 Abs. 2 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999  (By;  SR 101) 
• Art. 11 und 13 Abs. 3 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 

20. Juni 1986 (JSG, SR 922.0) 
• Art. 11 ff. Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (SuG; SR 616.1) 
• Verordnung über die Eidgenössischen Jagdbanngebiete vom 30. September 1991 (VEJ, SR 922.31) 
• Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung vom 

21. Januar 1991 (WZVV, SR 922.32) 
• Übereinkommen vom 2. Februar 1976 über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und 

Watvögel von internationaler Bedeutung (Ramsar Konvention, SR 0.451.45) 
• Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich, 2018 

Weitere anwendbare bundesrechtliche Grundlagen sind: 

• 1. Abschnitt des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) 
• 1. Abschnitt der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1) 

Von Seiten des Kantons sind Grundlagen dieser Programmvereinbarung: 

• Jagdgesetz (JaG) vom 30. April 1989 
• Verordnung zum Jagdgesetz (JaV) vom 13. Juni 1989 

Die vorliegende Programmvereinbarung konkretisiert den Vollzug dieser Bestimmungen. Begriffsdefinitionen 
und Berechnungsgrundlagen befinden sich in den Anhängen zu dieser Programmvereinbarung. 

3 Vereinbarungsperimeter 

Der geografische  Perimeter,  auf den sich diese Programmvereinbarung bezieht, umfasst: 

Kantonsgebiet 

Eidgenössische VVildtierschutzgebiete gemäss der Anhänge 1 und 2 der Jagdbannverordnung (VEJ, SR 
922.31). 
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I  ID  i Programmziel 1 Leistungsindikator I Leistung des 

- . 1 Kantons 
I 1 
i 04-1 I Fläche 

LI 1.2 Markierung im • 1 Gebiet 
Gelände 

I LI 1.3 Wildschaden- 1 Gebiet 
verhütung und — 

I vergütung 

I LI 2.1 Erarbeitung • 1 Projekt 
Nutzungsplanungen: 

I 

I LI 2.2 Vollzug 

I
Nutzungsplanungen: 

, Qualitätsindikator / Wirkung 

- Bestände der Zielarten 
gemäss den Objektblättern 

- Akzeptanz der 
Schutzgebiete 

grosse Lebensräume frei 
von Störung der Fauna 

- geförderte Biodiversität 
gemäss integralen 
Managementplänen 

LI 1.1 Überwachung • 17.5 km2 eidg. Jagd-
banngebiete in 1 Ge-
biet 

• 1 Konzept 

I 04-2 1Spezielles 
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4 Vereinbarungsdauer 

Diese Programmvereinbarung gilt ab 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2024, soweit die Wirkungen einzelner 
Bestimmungen die Parteien nicht über diesen Zeitraum hinaus binden. 

5 Programmziele und Grundlagen der Finanzierung  

5.1 Programmziele  
Diese Vereinbarung hat folgende strategische Programmziele zum Gegenstand: 

• PZ 04-1 Fläche: Anzahl, Fläche und Qualität der Schutzgebiete bleiben erhalten; sie sind im Feld erkenn-
bar und in den Kantonen akzeptiert. 

• PZ 04-2 Spezielles: Angepasste landwirtschaftliche und touristischen Nutzung der Gebiete 

5.2 Grundlagen der Finanzierung  
Gemeinsame Finanzierung des Programms: Die Finanzierung des Programms wird von Bund und Kanton 
dem Kanton Appenzell Innerrhoden gemeinsam sichergestellt. 

6 Vereinbarungsgegenstand  

6.1 Leistungen des Kantons  

(Detaillierte Leistungen des Kantons gemäss Anhang 2) 

Der Kanton verpflichtet sich, die Vereinbarungsziele kostengünstig, zeit- und zweckgerecht sowie mit einer 
zweckmässigen Fachorganisation zu erfüllen und die entsprechenden Leistungen nachhaltig zu sichern. Er 
trägt dabei dem übrigen Bundesrecht, insbesondere in den ihm zum Vollzug übertragenen Bereichen wie 
dem Umwelt-, Natur- und Heimatschutzrecht sowie dem Raumplanungs- und Landwirtschaftsrecht, gebüh-
rend Rechnung. 
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6.2 Bundesbeitrag  
Zwecks Erreichung der in Ziffer 5.1 genannten Programmziele verpflichtet sich der Bund, für die in Ziffer 6.1 
definierten Leistungen bzw. Massnahmen folgenden globalen Beitrag zu leisten: CHF 200'000 

I ID 

04-1 

Programmziel 

Fläche LI 1.1 

Leistungsindikatoren Beitrag des Bundes 

Überwachung 122'500 CHF 

LI 1.2 Markierung im Gelände 2'500 CHF 

LI 1.3 Wildschadenverhütung und — 
vergütung 

5'000 CHF 

04-2 Spezielles LI 2.1 Erarbeitung Nutzungsplanungen 40000 CHF 

LI 2.2 Vollzug Nutzungsplanungen: 30000 CHF 

Total 200'000 CHF 

Die weitere Finanzierung des Programms ist Sache des Kantons. 

7 Zahlunqsmodalitäten  

7.1 Finanzplanung  
Die Bundesbeiträge werden voraussichtlich wie folgt in den Programmjahren 
zahlungswirksam: 

11.Jahr (2020): 40'000 CHF! 

12.Jahr (2021): 40'000 CHF I 

13.Jahr (2022): 40000 CHF 

14.Jahr (2023): 40'000 CHF 

1 5 Jahr (2024) 40'000 CHF 

7.2 Auszahlungsmodalitäten  
Der Bund zahlt dem Kanton die vereinbarten Bundesbeiträge im Rahmen der bewilligten Kredite jährlich im 
Juni/Juli aus. Die Auszahlung wird in jedem Fall an den termingerechten Eingang und die Vollständigkeit der 
Jahresberichte geknüpft. 

Die Tranchenzahlungen werden grundsätzlich unabhängig vom Grad der Zielerreichung vorgenommen. Bei 
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung kann das BAFU die Zahlungen gemäss Ziffer 7.1 kürzen oder 
ganz einstellen. 

7.3 Auszahlungsvorbehalt und Zahlungsverzug  
Die Auszahlung der Beiträge seitens des Bundes gemäss Ziffer 7.1 erfolgt unter dem Vorbehalt der Geneh-
migung der jeweiligen Voranschlagskredite durch die zuständigen Organe des Bundes zu Voranschlag und 
Finanzplan. 

8 Berichterstattung 

8.1 Jahresberichte  
Der Kanton informiert den Bund jährlich über den Fortgang der Massnahmen bzw. den Grad der Zielerrei-
chung und über die insgesamt für die Zielerreichung eingesetzten Mittel. Für den Bericht stellt der Bund eine 
Vorlage zur Verfügung. 

8.2 Einreichefristen  
Die Jahresberichte werden jeweils per Ende März des Folgejahres eingereicht. Der Bund wertet die Berichte 
aus und meldet die Ergebnisse dem Kanton bis Ende Juni. 



Programmvereinbarung Eidgenössische Wildtierschutzgebiete 2020-24 - 5 - 

9. Steuerung und Aufsicht 

9.1. Materielle und finanzielle Steuerung sowie Aufsicht 
Gestützt auf Artikel 57 Absatz 1 FHG ist das BAFU verantwortlich für die sorgfältige, 
wirtschaftliche und sparsame Verwendung der im Rahmen der Programmvereinbarungen eingesetzten Mit-

 

tel. Es nimmt diese Aufgabe insbesondere mit folgenden Instrumenten wahr: 

• Steuerung über Programmziele und Indikatoren 
• Prüfung der Jahresberichte 
• Durchführung von Stichprobenkontrollen: Das BAFU kann jederzeit Stichprobenkontrollen durchführen 

und das Vorhandensein, die Vollständigkeit und die Richtigkeit der vom Kanton weitergeleiteten Daten 
prüfen. Der Kanton erlaubt dem Bund die Einsicht in alle für die Programmvereinbarung relevanten Unter-
lagen. 
Bei Bedarf: Durchführung von Erfahrungsgesprächen. 

9.2 Die Finanzaufsicht und Finanzkontrolle  
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) und die Kantonale Finanzkontrolle (KFK) können vor Ort das Vor-
handensein, die Vollständigkeit und die Richtigkeit der vom Kanton weitergeleiteten Daten überprüfen. Im 
Rahmen ihrer Kontrollen haben die EFK und die KFK Zugang zu den von dieser Programmvereinbarung ver-
langten Daten. 

Die Prüfungsmodalitäten werden im Voraus zwischen der EFK und der KFK vereinbart. Ist kein gemeinsa-
mes Vorgehen möglich, darf die EFK die Kontrollen vor Ort auch alleine vornehmen. Die KFK ist immer zur 
Schlussbesprechung einzuladen. Alle Parteien erhalten direkt sämtliche Prüfberichte im Zusammenhang mit 
dieser Vereinbarung. 

10 Erfüllung der Programmvereinbarung  

10.1 Erfüllung  
Die Programmvereinbarung gilt als erfüllt, wenn die Leistungs- und Qualitätsziele (bzw. die Wirkungsziele) 
gemäss Ziffer 5.1 und 6.1 am Ende der Vereinbarungsdauer vollständig erreicht und die Beiträge gemäss 
Ziffer 6.2 und 7 ausbezahlt sind. 

10.2 Nachbesserung  
Werden eines oder mehrere Ziele dieser Vereinbarung im vereinbarten Zeitraum nicht erreicht, so kann der 
Bund dem Kanton nach Ende der Vereinbarungsdauer eine Nachfrist von höchstens einem Jahr ansetzen, 
während der das Vereinbarte zu erreichen ist. Der Bund leistet für diese Nachbesserungen keine über Ziffer 
6.2 hinausgehenden Beiträge. Die Pflicht zur Nachbesserung entfällt, sofern der Kanton nachweisen kann, 
dass die vereinbarte Leistung aufgrund unverschuldeter äusserer Umstände nicht erreicht werden kann. 

10.3 Rückzahlung  
Sind die Ziele der Programmvereinbarung auch unter Berücksichtigung der Ziffern 10.2 und 11 nicht vollstän-
dig erfüllt, so hat der Kanton lediglich Anspruch auf Bundesbeiträge, die proportional zur erreichten Leistung 
sind. Bundesbeiträge, die über den tatsächlichen Anspruch hinausgehen, werden vom Bund zurückgefordert. 

11 Anpassungsmodalitäten  

11.1 Änderungen der Rahmenbedingungen  
Ändern sich während der Vereinbarungsdauer die Rahmenbedingungen in einem Ausmass, das die Erfül-
lung der Vereinbarung über Gebühr erschwert oder erleichtert, definieren die Parteien den Vereinbarungsge-
genstand gemeinsam neu oder lösen die Programmvereinbarung vorzeitig auf. Die dabei zu berücksichtigen-
den Faktoren und Grenzwerte sind wie folgt festgelegt. 

Wenn veränderte finanzpolitische Rahmenbedingungen ein Spar- oder Entlastungsprogramm oder Sanierungs-
massnahmen zur Folge haben, deren Umfang 2 % der Gesamtausgaben des Bundes oder des Kantons über-
steigen, kann jede Partei verlangen, dass die zugrundeliegende Programmvereinbarung neu ausgehandelt wird. 
Die Vereinbarungspartner legen dabei namentlich fest, auf welche Leistungen zu verzichten oder in welchen 
Bereichen der Leistungsstandard zu reduzieren ist. 
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Die Parteien verpflichten sich zur gegenseitigen Information bei Änderungen der Rahmenbedingungen. 

11.2 Antrag  
Um Vereinbarungsrevisionen gemäss Ziffer 11.1 auszulösen, ist dem Vereinbarungspartner schriftlich Antrag 
zu stellen unter explizitem Nachweis der Gründe. Die Anträge auf Anpassung einer Programmvereinbarung 
sind normalerweise mit dem Jahresbericht einzureichen und werden im BAFU an zwei Terminen im Jahr ge-
sammelt behandelt: Ende Mai und Ende Oktober. 

11.3 Alternativerfüllunq  
Wird eine vereinbarte Leistung gemäss Ziffer 6.1 ganz oder teilweise durch vom Kanton unverschuldete Um-
stände vorübergehend oder endgültig unerreichbar, so sind die in Bund und Kanton zuständigen Fachstellen 
in Delegation der für diese Programmvereinbarung zeichnungsberechtigten Organe befugt, den auf die ent-
sprechende (Teil-) Leistung entfallenden Bundesbeitrag einvernehmlich einer alternativen, vergleichbaren 
Leistung innerhalb desselben Programmziels oder innerhalb eines alternativen Programmziels in demselben 
Programm zuzuordnen. Rechenschaft über eine allfällige Alternativerfüllung wird mit den Jahresberichten 
gemäss Ziffer 8.1 abgelegt. 

12 Grundsatz der Kooperation  

Die Parteien verpflichten sich, alle Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten aus dieser Programmver-
einbarung nach Möglichkeit im Geiste der Kooperation zu lösen. Vor der Beschreitung des Rechtswegs sind 
insbesondere Begutachtungs-, Konfliktmittlungs-,  Mediations-  bzw. andere der Beilegung von Meinungsver-
schiedenheiten dienende Verfahren zu erwägen. 

13 Rechtsschutz 

Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege 
(Art. 35 Abs. 1 SuG). 

14 Änderunq der Proqrammvereinbarunq  

Alle Änderungen dieser Programmvereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und der Unter-
zeichnung durch die Bevollmächtigten beider Parteien. 

15 Inkrafttreten der Programmvereinbarung  

Die durch beide Parteien rechtsgültig unterzeichnete Programmvereinbarung tritt (rückwirkend) per 1. Januar 
2020 in Kraft. 

16 Anhänge  

Die Anhänge stellen integrierende Bestandteile der Programmvereinbarung dar. 



Namens Landammann und Standes-
kommission 

Der regierende Landammann 

"te< 

Roland lnauen 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

Die stellvertretende Direktorin 

/J g 

Christihe Hofmann 

Der Rtsscheiber 

Markus Dörig 

Pro ortliche 

Sabine Herzog 

Beilagen: Anhang 1 bis 3 
Verteiler: Bund (1), Kanton (1) 
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Appenzell,  2 4.-121-2,e  

Schweizerische Eidgenossenschaft Kanton Appenzell Innerrhoden 

Bern, CZ, 2019 



Anhang 1: Programmblatt Eidgenössische Wildtierschutzgebete 

Programmblatt «eidgenössische Wildtierschulzgebiete», Art. 11 Abs. 6 und Art 13 Abs. 3 JSG 

Gesetzlicher Auftrag Ausscheidung und Überwachung von eidgenössischen Jagdbanngebieten und Wasser- und 
Zugvogelreservaten von internationaler und nationaler Bedeutung (eidgenössische Wildtierschutzgebiete). 

Wirkungsziel 

Prioritäten und Instrumente BAFU 

Schutz und Erhaltung von repräsentativen Lebensgemeinschaften einheimischer, wilcIlebender und ziehender 
Säugetiere und Vögel. 

• Eidgenössische Jagdbanngebiete: Grosse, seit längerer Zeit nicht bejagte Gebiete; über den An  hang  1 der 
Verordnung VEJ perimeterscharf geregelt. 
• Wassenrogelschulz Gewässerabschnitte mit hohen und vielfältigen Wasservogel Winterbeständen, über 
wissenschaftliches Inventar identifiziert; über Anhang 1 der Verordnung WZVV  pen  meterscharf geregelt. 

ID Programmziele (Leistungsziele) Leistungsindikatoren Qualitätsindikatoren Bundesbeitrag 

04-1 pz Räche U 1.1: Überwachung 

Anzahl, Fläche und Qualität der Schutzgebiete 
bleiben erhalten; sie sind im Feld erkennbar und U 12: Markierung im Gelände 

in den Kantonen akzeptiert. 
U 1.3: Wildschadenverhütung und - 
vergütung 

04-2 PZ 2: Spezielles Angepasste landwirtschaftliche U 2_1: Erarbeitung Nutzungsplanungen 
und touristischen Nutzung der Gebiete 

Li  22: Vollzug Nutzungsplanungen 

• Bestände der Zielarten gemäss 
den Objektblättern 
• Akzeptanz der Schutzgebiete 

• Grosse Lebensräume frei von 
Störung der Fauna 
• Geförderte Biodiversität 
gemäss integralen 
Managementplänen 

Pauschale pro Einheit 

Variablen 
VEJ: Räche in km WZVV: 
Bedeutung 

Globalbeitrag gemäss 
Programmvereinbarung 

Globalbeitrag gemäss 
Programmvereinbarung 
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Anhang 2: Kostenbeteiligung des Bundes gemäss Programmblatt „Eidgenössische Wildtierschutzgebiete" 

Zwischen Bund und dem Kanton Appenzell Innerroden besteht Einigkeit bei den Zielen betreffs Aufsicht, Infrastruktur und Wildschadenver-
hütung und —vergütung im Jagdbanngebiet Säntis. 

Jagdbanngebiete gemäss Anhang 1 der VEJ: 

Fläche im km2 Aufsicht total Aufsichtinfrastruktur Wildschadenverhütung Total / Gebiet 
(ohne Wildschadenperimeter) 85.-/km2 30.-/ km2 

Säntis 17.50 21'000 1'487.50 525 23'012.50 



Anhang 3: Einzelheiten der Leistungen des Kantons Appenzell lnnerrhoden 

LI 04-1 Fläche 

LI 1.1 Vollzug Bundes- 
wildtierschutzge- 
biete gemäss 
VEJ) 

Beschluss: Für das Jagdbanngebiet «Säntis» Teil Al wird für die Periode 
2020-24 (Pauschalen gemäss Handbuch Teil 4 S. 136ff.) insgesamt fol-
gende Gesamt-Bundespauschale ausgerichtet: 

0 Fr. 122500.--

 

Mit dieser Pauschale ist die generelle Unterstützung des Bundes im Be-
reich Aufsicht, Ausrüstung, Infrastruktur und Markierung gemäss VEJ Art. 
14 sowie Wildschadenverhütung und -vergütung gemäss VEJ Art. 15 ab-
gegolten. (Details siehe Anhang 1) 

LI 1.2 Projekte Markie- 
rung  im Gelände 

Der Kanton sieht gewissen Handlungsbedarf bei der Nachrüstung der  Mar-
kierung im Gebiet Säntis. Die notwendigen Tätigkeiten übersteigen die Auf-
wendungen, welche für den regulären Unterhalt der Markierung pauschali-
siert abgegolten werden. 

Beschluss: Für den Betrag von Fr. 2'500 werden folgende Leistungen er-
bracht: 

0 Punktuelle Anpassungen der Markierungen des Jagdbanngebie-
tes, insbesondere zur besseren Besucherlenkung. 

0 Seit 2017 ist dabei die neue Richtlinie des Bundes zur einheitli-

 

chen Markierung von Schutzgebieten zu berücksichtigen. 
0 Die Koordination mit dem Kanton AR wird - wo nötig und sinnvoll — 

sichergestellt. 

LI 1.3 Projekte Wild- 
schadenverhü- 
tung & -vergü- 
tung 

Der Kanton Appenzell Innerrhoden legt die Notwendigkeit der Fortführung 
der Massnahmen zur Wildschadens-Verhütung im Zusammenhang mit 
dem Rothirsch in und um das Eidg. Jagdbanngebiet Säntis dar. 

Beschluss: Für den Betrag von Fr. 5'000 werden folgende Leistungen er-
bracht: 

e Umsetzung der Wildschaden-Verhütungsmassnahmen gemäss 
«Konzept und Massnahmenplan Wald und Hirsch», insbesondere 
folgende Massnahmen: 
— Mechanische Schälschutzmassnahmen 

Die Absprache mit den zuständigen kantonalen Ämtern (v.a. Wald, Natur-
schutz), dem Kanton AR und mit den beschwerdeberechtigten Umweltor-
ganisationen sowie weiteren interessierten Akteuren aus den Bereichen 
Jagd, Natur- und Vogelschutz ist sichergestellt. 

04-2 Spezielles 

LI 2.1 Erarbeitung Nut- 
zungs-planungen 

Im Rahmen des Konzepts Wald & Hirsch hat das Landwirtschaftsamt des 
Kantons Al die Aufgabe, den Rotwild-Einfluss auf die landwirtschaftliche 
Nutzung im Eidg. Jagdbanngebietes Säntis zu quantifizieren. 

Beschluss „Überprüfung Bestossungsintensität der Alpen im Gebiete 
Säntis": Für den Betrag von Fr. 40'000 wird folgende Leistung erbracht: 

0 Finanzielle Beteiligung an Projekt zur externen Überprüfung der 
Bestossungsintensität der Alpen in und um das EJBG Säntis. 

0 Zusammentragen und aufarbeitender Informationen zu VVildtierbe-
ständen in und um das Gebiet Säntis durch die Jagdverwaltung 
zuhanden dem Landwirtschaftsamt. 

0 Der Einbezug weiterer betroffener kantonalen Ämter neben Land-
wirtschaft und Jagd (v.a. Wald, Naturschutz und Veterinäramt), 
der Interessensvertreter sowie der Umweltbeschwerde berechtig-
ten Verbände ist sichergestellt. 

0 Der Kanton AR ist wo sachdienlich einbezogen oder informiert. 
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04-2 Spezielles 

LI 2.2 Vollzug Nut- Der Jagdverwalter informiert, dass die Gesamtregierung sich im Rahmen 

 

zungsplanung des Wald & Hirsch Konzeptes entschlossen hat, ein VVildruhezonenkon-
zept, welches auf einer Normstrategie basieren soll in Angriff zu nehmen. 

  

Beschluss „Erstellung eines Wildruhekonzeptes": Für den Betrag von 

  

Fr. 30'000 werden folgenden Leistungen erbracht: 

  

• Erhebung der Nutzungen im Konzeptperimeter (getrennt nach 

  

Winter- und Sommersaison) 

  

• Erstellen einer Konfliktkarte 

  

• Erarbeitung von Massnahme (ort- und zeitkonkret) 

  

• Partizipativer Einbezug der wichtigsten Akteure 
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